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Ankündigung  
Sächsisches  
QM-Symposium

„Die	Messbarkeit	echter	Qualitätsver-
besserung	 –	 nicht	 nur	 ein	 methodi-
sches	Problem	in	der	Medizin“.
Das	 Sächsische	 QM-Symposium	 fin-
det	 am	 4.	 April	 2007	 in	 Ostritz,	 St.	
Marienthal	 (Internationales	 Begeg-
nungszentrum)	statt.

Die	Frage,	wie	die	Qualität	zu	sichern	
ist,	 wurde	 in	 den	 vergangenen	 Jah-
ren	durch	den	Aufbau	und	die	Wei-
terentwicklung	 von	 Qualitätsmana-
gementsystemen	 insbesondere	 im	
stationären	Bereich	beantwortet.	
Die	nächsten	Fragen	lauten:	Wessen	
Qualität	 ist	 nachweisbar	 verbessert	
worden,	und	welche	Messmethoden	
können	dies	belegen?	
Im	 Kreise	 mit	 Vertretern	 des	 Quali-
tätsmanagements	 sollen	 Antworten	

auf	diese	Fragen	gegeben	und	disku-
tiert	werden.

Die	 Schirmherrschaft	 hat	 der	 Präsi-
dent	 der	 Sächsischen	 Landesärzte-
kammer,	 Prof.	 Dr.	 med.	 habil.	 Jan	
Schulze,	übernommen.

Dr.	med.	Maria	Eberlein-Gonska
Doz.	Dr.	med.	habil.	Roland	Goertchen

Ausschuss	Qualitätssicherung	in	Diagnostik	und	
Therapie	der	Sächsischen	Landesärztekammer

Verfahrensordnung 
zur Fortbildungs-
zertifizierung

Die	aktuelle	Satzung	Fortbildung	und	
Fortbildungszertifikat	der	Sächsischen	
Landesärztekammer	 sieht	 vor,	 dass	
der	Vorstand	der	Sächsischen	Landes-
ärztekammer	 Richtlinien	 zum	 Aner-
kennungsverfahren	für	Fortbildungs-
veranstaltungen	hinsichtlich	Antrags-
fristen,	Inhalten	der	Anträge,	Metho-
den	der	Lernerfolgskontrolle,	Teilneh-
	merlisten	 und	 Teilnahmebescheini-
gungen	beschließt	sowie	besondere	
Regelungen	 für	 die	 Anerkennung	
einzelner	Fortbildungsarten	hinsicht-
lich	Höchstpunktzahlen	und	der	Ertei-
lung	der	Fortbildungszertifikate	festlegt.
In	der	vom	Vorstand	der	Sächsischen	
Landesärztekammer	 am	 3.	 Januar	
2007	 beschlossenen	 Verfahrensord-
nung	 zur	 Bewertung	 und	 Anerken-

nung	 von	 Fortbildungsmaßnahmen-
Fortbildungszertifizierung	 (veröffent-
licht	auf	den	Seiten	65	–	70	in	dieser	
Ausgabe),	die	auf	einer	Empfehlung	
der	Sächsischen	Akademie	für	ärztli-
che	Fort-	und	Weiterbildung	beruht,	
sind	diese	Richtlinien	integriert.	
Die	Verfahrensordnung	bestimmt	die	
Grundsätze	zur	Kategorisierung	und	
Bewertung	von	Fortbildungsmaßnah-
men,	 beschreibt	 das	 Antrags-	 und	
Bearbeitungsverfahren	und	regelt	die	
Grundlagen	 für	 die	 Erteilung	 des	
Fortbildungszertifikats.	
So	 ist	 die	 Einrichtung	 eines	 perso-
nenbezogenen	 Fortbildungskontos	
für	Kammermitglieder	und	die	Mög-
lichkeit	der	Nutzung	über	die	Home-
page	 der	 Sächsischen	 Landesärzte-
kammer	geregelt	(siehe	hierzu	auch	
Ärzteblatt	Sachsen	11/2006,	S.	565	–	
566).	 Das	 Fortbildungszertifikat	 er-
hält	 jeder	 approbierte	 Arzt,	 wenn	
innerhalb	 von	 fünf	 Jahren	 mindes-

tens	 250	 Fortbildungspunkte	 erwor-
ben	und	dokumentiert	hat	sowie	ein	
Antrag	 bei	 der	 Sächsischen	 Landes-
ärztekammer	 gestellt	 wurde.	 Das	
Fortbildungszertifikat	hat,	beginnend	
mit	 dem	 Ausstellungsdatum,	 eine	
Gültigkeit	 von	 fünf	 Jahren.	 Für	 den	
folgenden	 Fünfjahreszeitraum	 wird	
ein	neues	Punktekonto	eröffnet.
Die	häufigsten	Fragen	rund	um	das	
Fortbildungszertifikat	 sind	 über	 die	
Homepage	 der	 Sächsischen	 Landes-
ärztekammer	http://www.slaek.de	in	
der	Rubrik	Fortbildung	–	FAQ	Fortbil-
dungspflicht	/	Fortbildungszertifikat	
beantwortet.
Darüber	 hinaus	 enthält	 die	 Verfah-
rensordnung	 die	 Rahmenbedingun-
gen	und	Inhalte	für	die	Anerkennung	
von	Fortbildungsveranstaltern	(Akkre-
ditierung).	
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